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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Polygraph KAMA GmbH (KAMA)    
Einkaufsbedingungen  

 
§ 1 Allgemeines 
1.1.  Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Un-
sere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

1.2.  Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB. 
1.3.  Soweit wir mit dem Lieferanten eine laufende Geschäftsbeziehung unterhalten, gelten unsere Einkaufsbedingungen auch für alle 

künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.  
 
§ 2 Angebot, Angebotsunterlagen, Werkzeuge 
2.1.  Der Lieferant hat unsere Bestellung innerhalb einer Frist von sechs Tagen anzunehmen. 
2.2.  An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie 

dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für 
die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzu-
geben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten. 

2.3.  Beim Lieferanten vorhandene oder während der Laufzeit des Vertrags angeschaffte oder hergestellte Werkzeuge und sonstige 
Fertigungsmittel, die speziell für die Fertigung der zu liefernden Teile notwendig sind und vollständig von uns bezahlt werden, 
(„KAMA - Fertigungsmittel“) gehen mit vollständiger Bezahlung durch uns in unser Eigentum und unserem Besitz über. Zum Zwe-
cke des Eigentumsübergangs wird vereinbart, dass der Lieferant die KAMA - Fertigungsmittel als Entleiher für uns besitzt. Die 
KAMA - Fertigungsmittel sind auf geeignete Weise und deutlich sichtbar als unser Eigentum zu kennzeichnen. Die KAMA - Ferti-
gungsmittel dürfen nicht für die Erfüllung von Lieferaufträgen anderer Besteller eingesetzt werden, es sei denn, wir stimmen dem 
schriftlich zu. Bei Vertragsbeendigung oder vorübergehender Lieferunfähigkeit des Lieferanten sind uns die KAMA - Fertigungsmit-
tel auf Verlangen herauszugeben.  

2.4.  Für beim Lieferanten vorhandene oder während der Laufzeit des Vertrags angeschaffte oder hergestellte Werkzeuge und sonstige 
Fertigungsmittel, die speziell für die Fertigung der zu liefernden Teile notwendig sind, aber lediglich teilweise von uns bezahlt wer-
den, gilt § 2.3 entsprechend; wir erwerben insoweit anteiliges Miteigentum.  

 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1.  Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Liefe-

rung frei Empfangswerk, einschließlich Verpackung, ein. Wir tragen nicht die Kosten einer vom Lieferanten oder dem Transportun-
ternehmen abgeschlossenen Versicherung. 

3.2.  Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten. 
3.3.  Wir bezahlen, soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerech-

net ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungser-
halt, ohne Skonto. 

3.4.  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.  
 
§ 4. Lieferzeit 
4.1.  Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. 
4.2.  Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar 

werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 
4.3.  Bei nicht rechtzeitiger Lieferung stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu.  
4.4.  Lieferanzeigen sind rechtzeitig vor dem Liefertag zuzusenden. Bei Fehlern oder Unvollständigkeit in den Lieferanzeigen, Fracht-

briefen und sonstigen Versandpapieren ist der Lieferant zum Ersatz des uns hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. 
4.5.  Rechnungen sind uns in zwei Exemplaren zuzusenden, die als Original und Zweitschrift deutlich zu kennzeichnen sind. 
4.6. Wir sind berechtigt, dem Lieferanten die Verpackung zurückzugeben. 
 
§ 5 Mängelhaftung 

Unsere Rechte bei Mängeln der Kaufsache bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Gleiches gilt für die Verjährung 
unserer Mängelansprüche. 

 
§ 6 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Anwendbares Recht 
6.1.  Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Hamburg.  
6.2.  Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort für die Lieferung unser Empfangswerk. Erfüllungsort für die 

Zahlung ist Dresden.  
6.3.  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 
 
Stand: 23. September Juli 2010 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Unternehmen      

 
 
§ 1 Geltungsbereich 
1.1.  Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und uns, der Firma KAMA GmbH, ausschließlich gelten-

den Bedingungen, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien abgeändert werden. Abweichende 
oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich zugestimmt haben.  

1.2. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.   

1.3. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.  
1.4. Soweit wir mit dem Besteller eine laufende Geschäftsbeziehung unterhalten, gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen 

auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.  
1.5. Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. Widersprechen Sie 

dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. 
Auf das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung der Geschäftsbedingungen 
noch gesondert hingewiesen.  

 
§ 2  Angebot, Angebotsunterlagen, Vertragsabschluss  
2.1.  Unsere Angebote sind freibleibend. Ist Ihre Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, können wir dieses Ange-

bot innerhalb von vier Wochen annehmen. Der Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Bestätigung und entsprechend ih-
rem Inhalt oder durch Lieferung zu Stande.  

2.2. Mit der Angebotsabgabe auf der Grundlage von Leistungsbeschreibungen übernehmen wir keine Gewährleistung  für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Planung. 

2.3. Konstruktions- und Formänderungen des Vertragsgegenstandes aufgrund technischen Fortschritts sowie geringfügige oder 
handelsübliche Maß-, Gewichts- oder Qualitätsabweichungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.  

2.4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  

2.5. Wir behalten uns vor, das Geschäft über eine Kreditversicherung abzusichern und dem Versicherungsgeber die erforderlichen 
Daten des Bestellers zu übermitteln. Entsprechendes gilt für Factoring und die Einschaltung von Inkassounternehmen.  

2.6. Zur Abwicklung der Geschäfte werden die Daten des Bestellers über EDV gespeichert. 
 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1. Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung und 

ausschließlich Transportversicherung, die jeweils gesondert in Rechnung gestellt werden.  
3.2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tage der Rech-

nungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  
3.3.  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages nicht von uns zu 

vertretende Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese 
werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.  

3.4.  Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung sofort netto Kasse (ohne Abzug) zu leisten.  
3.5.  Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug oder liegen konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit 

des Bestellers vor oder wird auf andere Weise nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Gegenleistungsanspruch 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so können wir die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen ein-
stellen, die sofortige Vorauszahlung aller - auch noch nicht fälliger - Forderungen und gestundeter Beträge oder entsprechende 
Sicherheitsleistungen verlangen. Kommt der Besteller unserem Verlangen auf Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung innerhalb 
angemessener Fristen nicht nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und dem Besteller die bis dahin entstandenen 
Kosten einschließlich entgangener Gewinne in Rechnung zu stellen.   

3.6.  Ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht steht dem Besteller nur zu, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder von 
uns anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.  

3.7.  Bei Vorliegen von Mängeln dürfen Zahlungen vom Besteller nur in einem Umfang zurückgehalten werden, der in einem ange-
messenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln steht. 

 
§ 4 Lieferzeit 
4.1.  Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unseres Bestätigungsschreibens, jedoch nicht vor der vollständigen Beibringung der 

vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben, der Abklärung aller technischen Fragen sowie 
dem Eingang einer vereinbarten Anzahlung.  

4.2. Bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener 
Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, wie z. B. höhere Gewalt oder eigene Nichtbelieferung, verlängert sich die 
Lieferfrist angemessen. Dasselbe gilt, wenn die genannten Umstände bei unseren Lieferanten eintreten. Wird uns die Vertrags-
erfüllung aus den vorbezeichneten Gründen ganz oder teilweise unmöglich, so werden wir von unserer Lieferpflicht frei. Die vor-
bezeichneten Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs ein-
treten.  

4.3.  Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder die Versandbereit-
schaft mitgeteilt ist. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt.  

4.4.  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. weitergehende Ansprüche bleiben 
vorbehalten.   
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§ 5  Gefahrübergang und Versand 
5.1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ vereinbart.  
5.2.  Die Sendung wird von uns, falls nicht anders vereinbart, auf Kosten des Auftraggebers versichert.  
5.3.  Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auf den Besteller über, so-

bald die Ware unser Werk oder unser Lager verlässt. Verzögert sich die Versendung infolge von Umständen, die der Besteller 
zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über.  

5.4. Nimmt der Besteller den Vertragsgegenstand nicht fristgemäß ab, sind wir berechtigt, dem Besteller eine angemessene Nach-
frist zur Abnahme zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über den Vertragsgegenstand zu verfügen und den Besteller mit 
angemessener verlängerter Frist zu beliefern.  

5.5.  Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; aus-
genommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 

 
§ 6  Mängel und Gewährleistung  
6.1.  Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung berechtigt, Nacherfüllung zu ver-

langen. Das Wahlrecht über die Art der Nacherfüllung steht uns zu. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung sind Sie berechtigt, den 
Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte ist, dass Sie alle 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß erfüllen. Die Mängelrüge muss inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang der Leistung schriftlich (auch per Telefax) bei uns eingehen.  

6.2. Die Geltendmachung nutzloser Aufwendungen durch den Besteller ist ausgeschlossen.  
6.3.  Die beanstandete Ware ist uns in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zur Überprüfung zurückzusenden.  
6.4. Im Fall des Rücktritts haftet der Besteller für Verschlechterung, Untergang und nicht gezogene Nutzungen nicht nur für die ei-

genübliche Sorgfalt, sondern für jedes fahrlässige und vorsätzliche Verschulden.  
6.5. Durch unsachgemäße, ohne unsere vorherige Genehmigung vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens 

des Bestellers oder Dritter wird unsere Haftung für Mängel der Kaufsache aufgehoben.   
6.6. Für Fremderzeugnisse oder nicht von uns selbst hergestellte Teile beschränkt sich unsere Gewährleistung und Haftung auf die 

Abtretung der Ansprüche gegen unsere Lieferanten, soweit ein Mangel nicht in unseren Verantwortungsbereich fällt. Schlägt die 
Befriedigung aus abgetretenem Recht fehl, so haften wir nach den übrigen in § 7 genannten Bedingungen.  

6.7. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt außer im Fall von Schadensersatzansprü-
chen 12 Monate ab Erhalt der Ware.  

 
§ 7 Haftungsbeschränkung  
7.1.  Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur 
für die vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als in den vor-
stehenden Sätzen genannten Pflichten.  

7.2. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse geltend nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung nach 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.   

7.3. Soweit unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
8.1.  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigen-

tum.  
8.2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 

gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsar-
beiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

8.3.  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.  
8.4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 

Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermäch-
tigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtre-
tung mitteilt. 

 
§ 9 Schlussbestimmung 
9.1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für die Aufhebung 

dieses Schriftformerfordernisses.  
9.2.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).  
9.3. Erfüllungsort ist Dresden. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 

ist Hamburg. 
 
 
Stand: 23. September 2010 


